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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Straßen und Verkehr 
 

243/2023 

Straßenbenennung 
 
1. Änderungen in der Nummerierung von Gebäuden:  
 
 
 Alte Bezeichnung Neue Bezeichnung 
 
 Stadtteil Rüttenscheid 
 
 Messeplatz Messeplatz 1A 
 Haupteingangsgebäude Grugapark, 
 bisher ohne Hausnummer 
 (Gemarkung Rüttenscheid, Flur 7, Flurstück 225) 
 
 Stadtteil Bergeborbeck 
 
 Lüschershofstraße Lüschershofstraße 10 
 Nordwestliches Gewerbegebäude 
 bisher ohne Hausnummer 
 (Gemarkung Vogelheim, Flur 21, Flurstück 160) 
 
 Stadtteil Katernberg 
 
 Krapothstraße 68A bleibt Kraspothstraße 68A 
 Südöstlicher Eingang 
 (Gemarkung Katernberg, Flur 19, Flurstück 876) 
 
 Kraspothstraße Kraspothstraße 68 
 Nordöstlicher Eingang, bisher ohne Hausnummer 
 (Gemarkung Katernberg, Flur 19, Flurstück 876) 
 
 Stadtteil Altenessen-Süd 
 
 Krablerstraße Krablerstraße 14B 
 Gewerbegebäude, bisher ohne Hausnummer 
 (Gemarkung Altenessen, Flur 27, Flurstück 701) 
 
Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) gilt diese Bekanntmachung am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Essen als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erheben. 
 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, in 45879 Gelsen-
kirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erhe-
ben.  
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Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß 
§ 55a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Gericht ge-
eignet sein. Die technischen Rahmenbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur 
Bearbeitung durch das Gericht bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektronischen-
Rechtsverkehr-Verordnung vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
 
Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 
VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden. 
Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte 
Personen, denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 
VwGO zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus techni-
schen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach 
§ 55d Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der 
Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein 
elektronisches Dokument nachzureichen." 
 
27. November 2023 Der Oberbürgermeister 

 Im Auftrage 
 gez. Najda 

 88-66 590 
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Öffentliche Zustellungen 
 

244/2023 

Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Cetinkaya, Melissa Berthold-Beitz-Boulevard 481 JobCenter Essen Mitte, 
 45141 Essen  88-56 139 
 
Guliyev, Ilham Hospitalstr. 24 JobCenter Essen Nord, 
 45329 Essen  88-56 318 
 
Hres, Eugen  Jugendamt, 
   88-51 271 
 
Huseynova, Kamala Hospitalstr. 24 JobCenter Essen Nord, 
 45329 Essen  88-56 318 
 
Huseynova, Kamala Hospitalstr. 24 JobCenter Essen Nord, 
 45329 Essen  88-56 318 
 
Kanaan, Riad  Jugendamt, 
   88-51 758 
 
Malhis, Mohamad Bonnekampstr. 30 JobCenter Essen West, 
 45327 Essen  88-56 921 
 
An die unbekannten  Ordnungsamt, 
Erben der   88-32 124 
Frau Neumann, Helga 
 
Ngosa, Edwin Sonderfeld 1 JobCenter Essen Süd I, 
 45277 Essen  88-56 720 
 
Yüce, Cansu Holzstr. 1 JobCenter Essen 
 45141 Essen Zentr. Dienste, 
   88-56 588 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
 
 




